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Verlängerung der Covid-19-Verordnung Zertifikate und der Covid-19-Verord-
nung 3 sowie Anpassung der Covid-19-Verordnung 3 (Tarife und Abrechnungs-
system von Covid-19-Tests) 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur geplanten Verlängerung der Covid-19-Verord-
nung Zertifikate (SR 818.102.2) und der Covid-19-Verordnung 3 (SR 818.101.24) sowie 
Anpassung der Covid-19-Verordnung 3 (Tarife und Abrechnungssystem von Covid-19-
Tests) Stellung zu nehmen. 

1. 	Allgemeine Bemerkungen 

Covid befindet sich in der endemischen Phase. Es sind derzeit keine Anzeichen ersicht-
lich, die in den nächsten Monaten auf ein epidemiologisches Auftreten einer schweren 
Virus-Variante hindeuten könnten. Es sollen keine unnötigen Grundrechtseinschrän-
kungen für die Schweizer Bevölkerung erfolgen. Den Vorlagen ist deshalb nur insoweit 
zuzustimmen, als diese bezwecken, die Einwohnerinnen und Einwohner vor möglichen 
Nachteilen im Verkehr mit dem Ausland zu schützen. Wir sehen daher nicht ein, warum 
vorgeschlagen wird, verschiedene Verordnungen präventiv bis 2024 zu verlängern. Ins-
besondere erschliesst sich uns nicht, warum das Proximity-Tracing-System bis 2024 
verlängert werden soll, nachdem es sich von Anfang an als wenig zielführendes Instru-
ment erwiesen hat. 

Regierungsgebäude, 8510 Frauenfeld 
1+41 58 345 53 10, F +41 58 345 53 54 
www.tg.ch  



Thurgau 

2/2 

2. 	Fragen an die Kantone 

Frage 1: Ist der Kanton mit der Verlängerung der Covid-19-Verordnung 3 bis zum 
30. Juni 2024, der Covid-19-Verordnung Zertifikate bis zum 31. August 2023 und 
der Einstellungsverordnung bis zum 30. Juni 2024 einverstanden? 

Nein. Eine Verlängerung der Covid-19-Verordnung 3 bis Mitte 2024 ist aus unserer 
-Sicht-nicht ntti wendig. Eine-Verlängerung-bis Ende Jurii2023 reicht aus. Die- Verlänge-

rung der Covid-19-Verordnung Zertifikate bis Ende August 2023 erachten wir als sinn-
voll, um Nachteile im Reiseverkehr mit dem Ausland abzuwenden. 

Frage 2: Ist der Kanton mit der vorgeschlagenen Anpassung der Tarife für Covid-
19-Tests einverstanden? 

Ja. Es stellt sich sogar die Grundsatzfrage, ob in einer Endemie noch getestet werden 
soll. Dies führt zur Frage, ob überhaupt eine besondere Vergütung nötig ist. 

Frage 3: Ist der Kanton mit der vorgeschlagenen Anpassung des Abrechnungs-
systems von Covid-19-Tests und der Umsetzung der entsprechenden drei Mass-
nahmen einverstanden? 

Ja. Wir begrüssen insbesondere, dass jede Teststelle eine eigene ZSR-Nummer führt. 

Frage 4: Ist der Kanton mit der vorgeschlagenen Einschränkung in Bezug auf die 
Kostenübernahme für individuelle Tests ohne Symptome und Kontakt zu einem 
bestätigten Fall einverstanden? 

Ja. Es stellt sich sogar die Grundsatzfrage, ob in einer Endemie noch getestet werden 
soll. 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Mit freundlichen Grüssen 

Die Präsidentin des Regierungsrates 
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Der Staatsschreiber 
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